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2 Abschnitt: 
 Abwicklung der Geschäfte an der Eurex Bonds GmbH 

2.1 Unterabschnitt: 
 Abwicklung von Eurex Bonds-Geschäften 

Die Eurex Clearing AG führt das Clearing von an der Eurex Bonds GmbH abgeschlossenen Geschäften 
(„Eurex Bonds-Geschäfte“) durch, soweit die diesen Geschäften zu Grunde liegenden Wertpapiere:  

(1) auf Euro lautende festverzinsliche Schuldverschreibungen sind, begeben durch die Bundesrepublik 
Deutschland oder die Treuhandanstalt, oder  

(2) von der Eurex Clearing AG ausgewählte und bekannt gegebene, auf Euro lautende festverzinsliche 
Schuldverschreibungen deutscher Bundesländer („Länderanleihen“) sowie in Euro denominierte 
festverzinsliche Schuldverschreibungen supranationaler Institutionen und staatliche garantierte 
Anleihen mit einem Emissionsvolumen von mindestens 2 Milliarden Euro sind. Zudem müssen diese 
Anleihen in die Girosammelverwahrung der Clearstream Banking AG, Frankfurt, aufgenommen 
worden sein und ein Rating der Standard & Poor’s Rating Services Inc. von mindestens AA- oder der 
Moody’s Investors Services Inc. von mindestens Aa3 aufweisen, oder 

(3) von der Eurex Clearing AG ausgewählte und bekannt gegebene auf Euro lautende festverzinsliche 
Schuldverschreibungen sind, begeben von deutschen Hypothekenbanken oder öffentlich-rechtlichen 
Kreditanstalten („Pfandbriefe“) mit einem Emissionsvolumen von mindestens 1 Milliarde Euro. Zudem 
müssen diese Pfandbriefe ein Rating der Standard & Poor’s Rating Services Inc. von mindestens 
AA- oder der Moody’s Investors Services Inc. von mindestens Aa3 aufweisen. 
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